Stottern in der Schule 
Riesen Angebot der öffentlichen Hand bisher ungenutzt  !  

(von Dr. Matthias Kremer)

Der 11-jährige Kevin fühlte sich am ersten Schultag am Albert-Schweitzer-Gymnasium im saarländischen Dillingen sichtlich unwohl. Denn die Klassenlehrerin sagte: „So Kinder, jetzt stellt euch mal alle der Reihe nach vor“. Das Vorstellen begann in der ersten Reihe. Kevin zählte die Kinder, die noch vor ihm dran waren. Der Zeitpunkt seiner Vorstellung kam näher, immer näher. Kevin begann zu schwitzen. Die Angst vor der ganzen Klasse zu stottern wurde immer stärker. Noch 5 Kinder, 4, 3, 2, 1 und dann ? Sein Herz raste. 

Kevin hat es wirklich versucht, mit aller Kraft. Aber außer einem Zischen durch sein Pressen und Drücken kam kein Laut über seine Lippen. Nichts war zu hören; nur zu sehen: sein weit geöffneter Mund, der scheinbar unkontrolliert auf und zu schlug und seine aufgerissenen Augen. 

Das Lachen der Klasse kannte er schon aus der Grundschule, auch das laute Schimpfen der Lehrerin, die sichtlich unsicher aber bemüht war, die Situation zu beherrschen. Zu Hause am Nachmittag war Kevin sehr still, erzählt uns die Mutter. Das einzige was er sagte war, „dass er nicht mehr zur Schule geht und in die Therapie schon gar nicht mehr“. Mittlerweile geht Kevin wieder zur Schule,  8 Jahre hat er noch vor sich, 8 Jahre bis zum Abitur.

„Meine Schulzeit war die schlimmste Zeit meines Lebens“. Ich glaube viele von uns können diese oft zitierte Aussage aus eigener leidvoller Erfahrung bestätigen; ob Kevin dies auch in einigen Jahren berichtet ? 

Das kommt darauf an. Es kommt darauf an, ob seine Eltern ein Angebot der öffentlichen Hand nutzen, welches im Saarland bereits seit Jahrzehnten und in einigen anderen Bundesländern seit vielen Jahren existiert und offensichtlich bislang noch nie in Anspruch genommen wurde: Die „sonderpädagogische Förderung durch Integration wegen Stottern“**. Einen entsprechenden Antrag in der Schule hat die Mutter nun gemeinsam mit der „proVoce-Elterninitiative Stottern“ gestellt, die die saarländischen Eltern zur Zeit systematisch über diese Möglichkeit der Unterstützung informiert und auch bei der Beantragung unterstützt.

Was versteht man nun unter sonderpädagogischer Förderung durch Integration ?

In einer ganzen Reihe von Bundesländern bieten seit Jahren sogenannte Integrations-Verordnungen Möglichkeiten der integrativen Unterrichtung und zwar für Schüler aller Behinderungsgarten in allen Schulformen.

In diesen Integrations-Verordnungen existieren unterschiedliche Formen der integrativen Unterrichtung, die sich über eine Beratung der Lehrer (Grad 1), über die Teilnahme eines Ambulanzlehrers im Unterricht (Grad 2) bis hin zur Unterrichtung in Kleingruppen (Grad 3) etc. erstrecken. In der saarl. Verordnung vom 04.08.1987 (!) heißt es hierzu beispielsweise:

Grad 1 der integrativen Unterrichtung:


§ 2 Absatz 1:

„Regelklasse mit Beratung

Der behinderte Schüler nimmt am Unterricht einer Klasse der jeweiligen Schule der Regelform teil. Der Klassenlehrer und ggfls. die Fachlehrer haben Gelegenheit, sich regelmäßig – mindestens einmal in der Woche – mit einem Sonderschullehrer zu beraten“.

§ 1 Absatz 2:

 „Die Möglichkeit der integrativen Unterrichtung bezieht sich grundsätzlich auf Schüler aller Behinderungsarten sowie aller Schulformen, Schultypen und Schulstufen.“

Das heißt: Seit fast 20 Jahren besteht im Saarland (und mittlerweile auch in vielen anderen Bundesländern) die Möglichkeit, die gesamte schulische Laufbahn eines stotternden Kindes und Jugendlichen von der Grundschule bis zum Abitur durch einen Sonderpädagogen sprachheilpädagogisch begleiten zu lassen. 

Mit Unterstützung der „proVoce-Elterninitiative Stottern“ haben im Saarland nun Eltern nahezu zeitgleich in den 6 Landkreisen an 10 Gymnasien, Realschulen und Grundschulen sonderpädagogische Förderung für ihre stotternden Kinder beantragt. 

An einem saarl. Gymnasium läuft dies in folgenden Schritten ab: 

1. Die Eltern beantragen mündlich gegenüber dem Rektorat die sonderpädagogische Förderung wegen Stottern durch Integration

2. Die Schule beauftragt daraufhin einen Gutachter zur Überprüfung des sonderpädagogischen Förderbedarfes. 

3. Nach Feststellung des Förderbedarfes wird in der jeweiligen Regelschule ein „Förderausschuss“ gegründet, dem neben dem Rektor der Regelschule, dem Klassenlehrer und einem Sonderpädagogen auch beide Eltern angehören. Dieser Förderausschuß berät über die Frage, ob eine sonderpädagogische Förderung an der Schule möglich ist und erfolgen soll.

4. Der Fördererausschusses leitet seinen Beschluss an das Ministerium weiter. 

5. Bei positiver Entscheidung des Förderausschusses kann das Ministerium der Empfehlung folgen und einen Sonderpädagogen mit der Integrationsarbeit beauftragen.

Dabei sind die Aufgaben der sprachheil-/integrationspädagogischen Begleitung definiert:

· Gestaltung des schulischen Umfeldes derart, dass eine Verstärkung und eine Chronifizierung des Stotterns durch die Schule vermieden wird, 

· Gestaltung des schulischen Umfeldes derart, dass Hänseleien und Mobbing und die damit verbundene psychische Belastung der Kinder (die oft zu Sekundärbehinderungen führt) verhindert werden,

· im Austausch und in Zusammenarbeit mit einer außerschulischen therapeutischen Betreuung soll das schulische Umfeld therapieunterstützend eingestellt werden, 

· regelmäßige Integrationsberichte (wie sie für alle anderen Behinderungen auch erstellt werden) sollen die begleitete Regelbeschulung, den Therapieverlauf und die soziale Entwicklung des stotternden Kindes dokumentieren; so soll Fehlentwicklungen im pädagogischen, therapeutischen und sozialen Bereich entgegensteuert werden und

· es sollen Nachteilsausgleiche spezifisch für das Kind/den Jugendlichen bis zum Abitur definiert und sichergestellt werden, dass diese auch realisiert werden.

Die „proVoce-Elterninitiative Stottern“ empfiehlt Betroffenen und Eltern stotternder Kinder, die Möglichkeiten dieser Angebote der öffentlichen Hand zu nutzen. Therapeuten, Kinderärzte aber auch Gesundheitsämter sollten über diese Förderungsangebote informieren.

Die Integrationsverordnungen der einzelnen Bundesländer sind zur Zeit in der Analyse. Auskünfte über die jeweilige Rechtslage sowie Unterstützung bietet:
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**Auf die Notwendigkeit einer sonder-/integrationspädagogischen Förderung bei Stottern weisen u.a. hin: J.Benecken/C.Spindler in: „Zur psychosozialen Situation stotternder Schulkinder in Allgemeinschulen“, Die Sprachheilarbeit; Jg. 49 (2); 2004, S. 61-70. 










